PADAGOGISCHE
HOCHSCHULE
ZURICH

ZH

PH-Nr. 2.12.1

Weisung zu Anstellung und Einreihung des Lehr- und Forschungsper-
sonals an der Padagogischen Hochschule Zirich

(vom 23. August 2023)*

Gestltzt auf § 12 des Fachhochschulgesetzes (FaHG) vom 2. April 2007 sowie § 24 der Personalverord-
nung der Ziircher Fachhochschulen (PVF) vom 22. Juni 20222

beschliesst die Hochschulleitung:

1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen

§ 1

§2

§3

Ausgangslage gemass PVF

Die PVF sieht in § 24 fiir Angehdrige des Lehr- und Forschungspersonals die Einreihung in drei un-
terschiedliche Kategorien vor.

Umsetzung an der PHZH

' Die Padagogische Hochschule Zurich (PHZH) setzt die Vorgaben der PVF in einem Levelmodell
um.

2 Sie legt drei unterschiedliche Level (Level llI - I) fest. Diese entsprechen den Einreihungskatego-
rien von § 24 PVF mit den zu bertcksichtigenden Lohnklassen.

3 Fir jedes Level werden die Verantwortlichkeiten einer Stelle sowie die fiir die Aufgabenerflllung
erforderlichen unterschiedlichen Qualifikationen des Lehr- und Forschungspersonals an der PHZH
abgebildet:

a. Level lll: Dozierende und Forschende mit erweiterter Verantwortung,
b. Levelll: Dozierende und Forschende,
c. Levell: Wissenschaftliche Mitarbeitende.

4 Fir jedes Level werden definiert:
a. die an der PHZH wahrgenommenen Aufgaben und ausgeulbten Tatigkeiten,
b. die Anforderungen fir die Zuordnung zu einem Level und

c. die Anforderungen fiir die Zuordnung zu einer bestimmten Lohnklasse.

Rechtsnatur des Anstellungsverhaltnisses

" Das Anstellungsverhaltnis fiir Angehorige des Lehr- und Forschungspersonals an der PHZH ist in
der Regel 6ffentlich-rechtlich.

2 Eine Befristung ist grundsatzlich fir langstens zwei Jahre zuléssig. Fir zeitlich begrenzte Aufga-
ben oder aus einem anderen sachlichen Grund kann eine Anstellung an der PHZH wiederholt 1angs-
tens fur sechs Jahre befristet werden.

3 Angehorige des Lehr- und Forschungspersonals konnen fiir ein drittmittelfinanziertes Projekt be-
fristet privatrechtlich angestellt werden.

4 Privatrechtlich angestellte Angehorige des Lehr- und Forschungspersonals werden gemass den
Vorgaben dieser Weisung eingereiht, vorbehalten anderweitiger Bestimmungen von Drittmittelgebe-
rinnen und Drittmittelgebern.
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5 Fur Personen, die ohne Anstellungsverhéltnis Leistungen fiir die PHZH erbringen, gilt die Weisung
zur Verpflichtung von externen, fir die Padagogische Hochschule Zirich tatigen Personen (PH-Nr.
2.13)3.

Begriffe
In diesem Erlass bedeuten:

! Berufserfahrung:

Kenntnisse und Erfahrungen, die eine Person in einem fir die PHZH massgebenden Praxisfeld fur
die an der PHZH vorgesehene Téatigkeit (beispielsweise als Fachlehrerin oder Fachlehrer, als Schul-
psychologin oder Schulpsychologe, bei Schulsozialarbeit, bei Arbeit als Schulleitung) oder in einem
fur die PHZH massgebenden wissenschaftlichen Feld (beispielsweise Tatigkeiten an einer Hoch-
schule oder an wissenschaftsnahen Einrichtungen) erworben hat. Ausserberufliche Erfahrungen wie
Familien- oder Care-Arbeit werden zur Halfte als Berufserfahrung angerechnet.

2 Personenjahr-

Die Berufserfahrung wird in Personenjahren berechnet. Als Personenjahr gilt ein Berufsjahr mit ei-
nem Beschaftigungsgrad (BG) von durchschnittlich mindestens 80%. Bei einem BG von unter 80%
wird die Anzahl Berufsjahre mit dem Pensum in Hundertstel sowie dem Faktor 1.25 multipliziert.

Bei Familien- oder Care-Arbeit mit einer bestatigten BG-Reduktion wird das geminderte Pensum zu
50% als Differenz zwischen dem Ist-Pensum und 80% angerechnet und mit dem Faktor 1.25 multi-
pliziert.

3 Portfolio:

Der von einer an der PHZH angestellten Person mehrjahrig vereinbarte und effektiv auszufiihrende
Leistungsauftrag. Bereichsibergreifende Tatigkeiten, Tatigkeiten mit besonderen und erweiterten
Verantwortungen oder Projektarbeiten sind zwecks Lohnfestsetzung zwingend im Portfolio auszu-
weisen. Das Portfolio wird im Rahmen eines schriftlichen Stellenbeschriebs festgehalten.

4 Arbeitspensum:

Das Arbeitspensum entspricht dem verfugten garantierten BG. Liegt der besoldungsrelevante BG in
zwei aufeinanderfolgenden Kalenderjahren Gber dem garantierten BG, ist dieser mit dem im Durch-
schnitt Gbersteigenden Wert des garantierten BG anzupassen.

S Leistungsbereiche:
Die dem Leistungsauftrag von § 13 FaHG entsprechenden Aufgaben in Ausbildung, Weiterbildung,
Forschung und Entwicklung sowie Dienstleistungen.

5 Projektkategorien:
Die im Projektmanagementhandbuch der PHZH als Projektkategorien S, M und L festgelegte Eintei-
lung in kleine, mittlere und grosse Projekte.

7 Auftragsgewinnung von Projekten umfasst:
a. die Kontaktnahme und -pflege mit Auftrag- oder Drittmittelgeberinnen und -gebern,
b. die Ausarbeitung der Projektidee (fachliche Verantwortung) und

c. die Hauptverantwortung bei der Erstellung von Projektofferten oder Antrdgen an Drittmittelgebe-
rinnen und -geber.

8 Leitung von Projekten umfasst:
die finanzielle und fachliche Verantwortung von tber Drittmittel finanzierten Projekten,
die fachliche Fiihrung der Projektmitarbeitenden und

c. die Anerkennung als offizielle Projektleitung im Rahmen des Projektportfolios und die Nennung
als Projektleitung nach innen und nach aussen.
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9 Lehr- und Forschungspersonal:
Samtliche Mitarbeitende der PHZH, welche gemass § 24 PVF als Angehdrige des Lehr- und For-
schungspersonals gelten. Dazu gehdren insbesondere auch Praxisleiterinnen und Praxisleiter.

10 Praxisleiterinnen und Praxisleiter:

Volksschullehrpersonen oder Schulleitungen mit einer geltenden kantonalen Anstellung, die zur Be-
wirtschaftung der Schnittstelle zwischen Hochschule und Volksschule an der PHZH im Rahmen ei-
ner Teilzeitanstellung tatig sind.*

Grundsatze

" Das Stellenprofil und die damit verbundenen Aufgaben und Tatigkeiten definieren die verlangten
Anforderungen an Abschlissen und Berufserfahrung fir die Ausiibung einer bestimmten Stelle und
bilden die Grundlage fir die Zuordnung zu einem Level und fur die Einreihung in die entsprechende
Lohnklasse.*

2 Die Auslbung einer bestimmten Stelle setzt das Vorhandensein entsprechender Abschliisse und
die fur die Stelle ausschlaggebende Berufserfahrung voraus.

3 Weist die betroffene Person ihre fachliche Eignung fiir eine bestimmte Stelle auf eine andere
Weise nach, kann die Hochschulleitung vom Vorhandensein eines vorgesehenen Abschlusses abse-
hen.

4 Die Hochschulleitung kann aufgrund der Arbeitsmarktlage auf verlangte Anforderungen fiir die
Festlegung in ein Level verzichten oder die Einreihung in eine andere Lohnklasse vorsehen.

5 Altrechtliche Abschliisse werden im Rahmen dieser Weisung bei Gleichwertigkeit des Abschlusses
den entsprechenden heutigen Hochschulabschlissen gleichgestellt.

2. Abschnitt: Dozierende und Forschende mit erweiterter Verantwortung (Level Ill)

§6

§7

Aufgaben und Tatigkeiten
" Dozierende und Forschende mit erweiterter Verantwortung sind fiir die PHZH profilbildend tatig.
2 Sie Uibernehmen

a. umfassende Qualitatsverantwortung fir komplexe Leistungsangebote oder Fihrungs- und Fi-
nanzverantwortung und

b. Verantwortung, die Fach-, Transfer- oder Fihrungskompetenzen erfordern.

3 Sie nehmen in der Regel Aufgaben und Tatigkeiten in mindestens zwei Leistungsbereichen wabhr.

Anforderungen
" Dozierende und Forschende mit erweiterter Verantwortung
a. nehmen Aufgaben und Tatigkeiten gemass § 6 wahr,
b. besitzen einen Masterabschluss konsekutiv und zusatzlich
1. eine Promotion,
2. einen weiteren Masterabschluss oder

3. einen MAS oder eine andere gleichwertige akademische Zusatzqualifikation im Umfang
von mindestens 60 ECTS,

c. haben mindestens zehn Personenjahre Berufserfahrung im Hochschulbereich oder in einem fir
ihren Leistungsbereich massgebenden Berufsfeld. Bei Personen mit einem Lehrdiplom, einem
CAS mit einer praxisbezogenen oder hochschuldidaktischen Qualifikation oder einem gleichwer-
tigen Abschluss reduziert sich die erforderliche Berufserfahrung auf acht Personenjahre und
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d. nehmen umfassende Verantwortung im Umfang von mindestens 30% des Arbeitspensums wahr.
Umfassende Verantwortung besteht bei:

1. Fuhrung einer Organisationseinheit,

2. Programmverantwortung im Rahmen der Leitung von Studiengéngen und Weiterbildungs-
angeboten gemass Aufgaben und Tatigkeiten des Typus B im Anhang 2,

3. Projektverantwortung im Rahmen der Auftragsgewinnung oder
4. Leitung grosser Projekte.

2 Die Hochschulleitung kann besondere kiinstlerische und berufliche Leistungen oder weitere Quali-
fikationen ebenfalls als gleichwertige Zusatzqualifikation gemass Abs. 1 lit. b. anerkennen.

3 Die Anstellungsdauer an der PHZH wird hochstens zur Halfte an die Berufserfahrung gemass
Abs. 1 lit. c. angerechnet. Unterstlitzende Tatigkeiten ohne Eigenverantwortung an Hochschulen
gelten nicht als Berufserfahrung.

Lohnklassen
Dozierende und Forschende mit erweiterter Verantwortung werden eingereiht in

a. Lohnklasse 24 bei Erfiillung der Anforderungen von § 7 und zusatzlicher Fiihrung einer Abtei-
lung,

b. Lohnklasse 23 bei Erflillung der Anforderungen von § 7.

3. Abschnitt: Dozierende und Forschende (Level Il)

§9

§ 10

Aufgaben und Tatigkeiten

" Dozierende und Forschende positionieren und starken ihre Fachdisziplin oder ihren Leistungsbe-
reich.

2 Sie Ubernehmen Verantwortung fiir die Qualitat in ihrer Fachdisziplin oder inrem Leistungsbereich
und fuhren Aufgaben und Téatigkeiten mit hohen Anspriichen an Methoden- und Fachkompetenzen
aus.

3 Sie gehen Aufgaben und Tatigkeiten mit hohen Anforderungen in mindestens einem Leistungsbe-
reich nach. Hierzu gehdren insbesondere:

a. Eigenstandige Lehrtatigkeit in Aus- und Weiterbildung,

b. Beratung von Personen oder Organisationseinheiten aus dem Schulfeld,

c. Forschungs- und Entwicklungsaktivitdten mit eigenstandigen Publikationen oder
d

Fachkoordination, Mentorat, Mitarbeit in Fachstellen oder Kommissionen, Programmverantwor-
tung, wissenschaftliche Koordination, Auftragsgewinnung oder Leitung mittlerer Projekte.

4 Angehorige des Lehr- und Forschungspersonals mit einer Anstellung an der PHZH als Assistenz-
professorin oder Assistenzprofessor gehoren ebenfalls Level Il an.

Anforderungen

Dozierende und Forschende

a. nehmen Aufgaben und Tatigkeiten gemass § 9 wabhr,
b. haben einen Masterabschluss konsekutiv und

1. mindestens vier Personenjahre Berufserfahrung ausserhalb der PHZH in einem fur ihre
Stelle an der PHZH massgebenden Praxisfeld oder

2. mindestens vier Personenjahre Berufserfahrung in einem fur ihre Stelle an der PHZH
massgebenden wissenschaftlichen Bereich und zusatzlich eine Promotion.
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§ 11 Lohnklassen
! Sie werden eingereiht in
a. Lohnklasse 22 bei Erfiillung von mindestens zwei Zusatzanforderungen,
b. Lohnklasse 21 bei Erfiillung einer Zusatzanforderung,
c. Lohnklasse 20 bei keiner vorhandenen Zusatzanforderung.
2 Als Zusatzanforderungen gelten:
a. 1. Berufserfahrung von mindestens vier Personenjahren als Lehrperson mit Lehrdiplom oder

2. zusatzlich zu den Personenjahren gemass § 10 Abs. 2 lit. b. Ziffer 2, sofern der Levelzutritt
nicht Uber Berufserfahrung im Praxisfeld begriindet wird:

i mindestens finf weitere Personenjahre an der PHZH oder einer anderen Hochschule
oder

ii. mindestens drei weitere Personenjahre an der PHZH oder einer anderen Hochschule
und Vorliegen einer praxisbezogenen oder hochschuldidaktischen Qualifikation min-
destens auf Stufe CAS.#

b. Wahrnehmung von Aufgaben und Tatigkeiten mit besonderen Verantwortlichkeiten in konzeptio-
neller, koordinativer oder fachlicher Hinsicht. Diese sind im Portfolio und in der individuellen
Leistungsvereinbarung verbindlich festzuhalten. Die Aufgaben und Tatigkeiten werden im An-
hang 2 festgehalten und in einen Typus A und einen Typus B unterschieden. Typus B kann aus-
schliesslich Aufgaben und Tatigkeiten gemass § 7 Abs.1 lit. d. Ziffer 2 entsprechen.

Diese betragen

1. mindestens 20 % des Arbeitspensums bei Aufgaben und Tatigkeiten des Typus A oder des
Typus A in Kombination zu Aufgaben und Tatigkeiten des Typus B oder

2. mindestens 15 % des Arbeitspensums bei Aufgaben und Téatigkeiten des Typus B.

Bei spezifischen Funktionen kénnen im Anhang 2 abweichende Bestimmungen zum Pensum
sowie zu den Auflagen zur Kombination mit anderen Aufgaben und Tatigkeiten definiert werden.

c. Auftragsgewinnung oder Leitung mittlerer Projekte. Diese sind im Portfolio und in der individuel-
len Leistungsvereinbarung verbindlich festgehalten und betragen mindestens 20% des Arbeits-
pensums.

d. Wahrnehmung von Aufgaben und Tatigkeiten in mindestens einem anderem Leistungsbereich
als dem Haupteinsatzgebiet. Diese sind im Portfolio und in der individuellen Leistungsvereinba-
rung festgehalten und betragen mindestens 20% des Arbeitspensums. Die vorgesetzte Person
sorgt fur die leistungsbereichsubergreifenden Einsatze im vorgesehenen Umfang.

3 Angehorige des Lehr- und Forschungspersonals, die an der PHZH als Assistenzprofessorin oder
Assistenzprofessor tatig sind, werden in der Lohnklasse 22 eingereiht.

4. Abschnitt: Wissenschaftliche Mitarbeitende (Level I)
§ 12 Aufgaben und Tatigkeiten

T Wissenschaftliche Mitarbeitende Gbernehmen Verantwortung fir die Ausflihrungsqualitat der innen
zugewiesenen Aufgaben und Tatigkeiten.

2 Sie gehen in mindestens einem Leistungsbereich Aufgaben und Tatigkeiten mit einfachen oder
mittleren Anforderungen nach. Hierzu gehdéren insbesondere

a. Modulauftrage,
b. Mitwirkung an der Berufseinfiihrung oder
c. Mitwirkung in Forschungs-, Entwicklungs- oder Dienstleistungsprojekten.
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3 Angehorige des Lehr- und Forschungspersonals, welche an der PHZH eine Qualifikationsstelle auf
Doktoratsstufe innehaben, gehdren ebenfalls Level | an.

Anforderungen
Wissenschaftliche Mitarbeitende
a. nehmen Aufgaben und Tatigkeiten gemass § 12 wahr und

b. haben mindestens einen Bachelorabschluss.

Lohnklassen
’ Sie werden in Lohnklasse 19 eingereiht

a. bei selbststandiger Ausiibung von erweiterten Aufgaben und Tatigkeiten mit mittlerer Verantwor-
tung in einem komplexen Fachgebiet,

b. bei mindestens einem Jahr Berufserfahrung im massgebenden Berufsfeld und
c. bei Vorliegen eines konsekutiven Masterabschlusses.
2 Sie werden in Lohnklasse 18 eingereiht

a. bei Ausubung von Aufgaben und Tétigkeiten mit einfacher Verantwortung in einem anspruchs-
vollen Fachgebiet und

b. bei Vorliegen eines konsekutiven Masterabschlusses.

3 Sie werden in Lohnklasse 17 eingereiht

a. bei Auslbung einer Aufgabe oder Tatigkeit mit einfacher Verantwortung und
b. bei Vorliegen eines Bachelorabschlusses.

4 Angehorige des Lehr- und Forschungspersonals mit einer Promotionsstelle an der PHZH werden
in der Lohnklasse 18 eingereiht .

5. Abschnitt: Lohnstufe und Lohnbandbreite

§ 15

Lohneinstufung bei Eintritt

' Bei Eintritt nimmt die zustandige Abteilungsleitung in Absprache mit dem Ressort Personalma-
nagement die Einreihung in eine Lohnklasse vor.

2 Das Lebensalter bestimmt die Anfangslohneinstufung innerhalb einer Lohnklasse und Lohnband-
breite gemédss Anhang 1. Wird beim Lebensalter eine Bandbreite an Anfangslohnstufen festgelegt,
bestimmen die vorgesetzte Person unter Einbezug des Ressorts Personalmanagement die Anfangs-
lohnstufe unter Berlcksichtigung von Qualifikation und Erfahrung.

3 Zur Gewinnung vorzlglicher Angehériger des Lehr- und Forschungspersonals kénnen gestiitzt auf
§ 27 PVO ausnahmsweise hdchstens vier Lohnstufen zusatzlich gewahrt werden. Auf Empfehlung
der vorgesetzten Person entscheidet

a. die zustandige Abteilungsleitung fur eine Lohnstufe,
b. das zustédndige Mitglied der Hochschulleitung fur zwei oder drei Lohnstufen,
c. die Hochschulleitung fir vier Lohnstufen.

4 Die Einstufung von Praxisleiterinnen und Praxisleitern richtet sich nach dem im Schulfeld erzielten
Lohn.
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Lohnentwicklung

T Gestltzt auf § 17 PVO kann den Angehdrigen des Lehr- und Forschungspersonals eine individu-
elle Lohnerhéhung gewahrt werden.

2 Die individuelle Lohnerhéhung erfolgt auf der Grundlage der erbrachten Leistungen unter Bertick-
sichtigung der Lohnbandbreite gemass Anhang 1.

3 Veranderungen der Einstufung von Praxisleiterinnen und Praxisleiter werden von der PHZH nach-
vollzogen.

Besondere Bestimmungen

” Angehdrige des Lehr- und Forschungspersonals mit Einreihung in Level | oder Il, die tiber eine
Promotion und ein Lehrdiplom sowie Uber vier Jahre Berufserfahrung als Lehrperson ausserhalb von
Hochschulen verfligen, erhalten drei Lohnstufen*

a. beim Nachweis der genannten Qualifikationen bei Eintritt an die PHZH zusétzlich zur Anfangs-
lohnstufe oder

b. beim Erwerb der genannten Qualifikationen wahrend der Anstellung an der PHZH zusatzlich zur
individuell bestehenden Lohnstufe.

2 Bei Gewahrung von zusétzlichen Lohnstufen gemass Absatz 1 wird die Lohnbandbreite um drei
zusatzliche Lohnstufen erweitert.

3 Erfolgt die Einstufung von privatrechtlich angestellten Angehérigen des Lehr- und Forschungsper-
sonals in Drittmittelprojekten gemass den Vorgaben dieser Weisung und nicht nach tariflichen Best-
immungen von Drittmittelgebern, kann die Anfangslohneinstufung bis héchstens vier Lohnstufen un-
ter der Anfangslohnstufe gemass der Tabelle im Anhang 1 liegen, wenn

a. das verfugbare Drittmittelbudget die Kosten fiir eine hohere Lohnstufe nicht deckt oder

b. die Kalkulation des Drittmittelbudgets die fir die Aufgaben und Tatigkeiten erforderliche Erfah-
rung berucksichtigt.

6. Abschnitt: Wechsel des Levels

§18

§ 19

Grundsatz

Vorgesetzte und Mitarbeitende melden dem Ressort Personalmanagement die Aufnahme und die
Abgabe von massgebenden Aufgaben und Tatigkeiten, die den Wechsel zu einem bestimmten Level
zur Folge haben.

Wechsel in ein hoheres Level
" Der Wechsel in ein hoheres Level erfolgt

a. bei Ernennung auf eine Fihrungsfunktion im Rahmen eines ordentlichen Ernennungsverfahrens
oder

b. bei Erweiterung des Portfolios aufgrund einer Auftragsgewinnung oder Leitung grosser Projekte
und Ausiibung der massgebenden Aufgaben und Tatigkeiten mindestens sechs Monate vor An-
tragsstellung.

2 Die vorgesetzte Person belegt im Antrag auf die Erweiterung des Portfolios

a. die betriebliche Notwendigkeit sowie die personliche Eignung der Stelleninhaberin oder des Stel-
leninhabers flr eine zu Gbernehmende Aufgabe oder Tatigkeit und

b. die Unterstitzung der zustdndigen Abteilungsleitung und des zustédndigen Hochschulleitungs-
mitglieds.
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3 Das Ressort Personalmanagement priift die formelle Korrektheit des Antrags, macht den Einrei-
hungsvorschlag und legt diesen der Hochschulleitung im zweimal jahrlich vorkommenden Sammel-
verfahren zur Genehmigung vor.

Wechsel in ein tieferes Level

" Der Wechsel in ein tieferes Level erfolgt bei Wegfall einer bisher ausgelibten Aufgabe oder Tatig-
keit oder bei Reduktion des Arbeitspensums unter den massgebenden Wert *

a. auf Wunsch der betroffenen Person,
b. aus anderen personenbezogenen oder
c. aus betrieblichen Griinden

2 Der Wechsel erfolgt durch eine Versetzung oder eine Anderungskiindigung unter Wahrung der
Kindigungsfristen.

3 Bei Auftragsgewinnung oder Leitung grosser Projekte gilt fiir projektbezogene Aktivitaten eine Ka-
renzfrist von hochstens zwei aufeinanderfolgenden Semestern.

7. Abschnitt: Wechsel der Lohnklasse innerhalb eines Levels

§ 21

§ 22

Grundsatze

" Vorgesetzte und Mitarbeitende melden dem Ressort Personalmanagement die Aufnahme oder Ab-
gabe einer massgebenden Aufgabe oder Tatigkeit, die den Wechsel der Lohnklasse zur Folge hat.

2 Lohnklassenbestimmende Aufgaben und Tatigkeiten bleiben mindestens fiir drei aufeinanderfol-
gende Jahre im Portfolio bestehen.

3 Die Lohnstufe bleibt bei einer Einstufung in eine hohere Lohnklasse innerhalb eines Levels beste-
hen. Die Hochschulleitung kann in begrindeten Ausnahmefallen eine Abstufung anordnen.

4 Bei freiwilligem Verzicht auf eine Aufgabe oder Tatigkeit oder bei freiwilliger Reduktion des Um-
fangs der Auslibung einer Aufgabe oder Tatigkeit, die zu einer héheren Lohnklasse innerhalb eines
Levels berechtigen, erfolgt die Einreihung in eine niedrigere Lohnklasse.

5 Bei Auftragsgewinnung oder Leitung mittlerer Projekte gilt fiir projektbezogene Aktivitaten eine Ka-
renzfrist von hdchstens zwei aufeinanderfolgenden Semestern.

6 Der Wechsel in eine tiefere Lohnklasse erfolgt durch eine Versetzung oder Anderungskiindigung
unter Wahrung der Kindigungsfristen.

Lohnklassenanstieg bei Anderung der personenbezogenen Anforderungen

T Erfullt die Stelleninhaberin oder der Stelleninhaber die Anforderungen beziiglich Berufserfahrung
oder Qualifikationen, besteht im Level | oder Level Il ein Anspruch auf die Einstufung in eine héhere
Lohnklasse.

2 Sie oder er reicht einen Antrag mit entsprechendem Nachweis auf die Berechtigung zum Lohnklas-
senwechsel beim Ressort Personalmanagement ein. Der Lohnklassenwechsel gilt ab folgendem
Monat nach Erreichen der personenbezogenen Anforderungen und kann hdchstens ein Jahr riick-
wirkend gewahrt werden.*

3 Das Ressort Personalmanagement ermittelt zwecks Berechnung der Berufserfahrung an einer
Hochschule bei Mitarbeitenden im Level Il mindestens einmal jéhrlich die Anzahl Personenjahre der
PHZH und informiert die Vorgesetzten bei Anspruch auf einen Lohnklassenanstieg.
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Lohnklassenanstieg infolge einer Anderung des Portfolios

’ Liegt bei der Stelleninhaberin oder dem Stelleninhaber eine Anderung des Portfolios vor, die zu
einer hdheren Lohnklasse im Level | oder Level Il berechtigt, kann die vorgesetzte Person jederzeit
einen Antrag auf Anerkennung einer zuséatzlichen Lohnklasse beim Ressort Personalmanagement
einreichen.

2 Der Antrag der vorgesetzten Person auf Lohnklassenanstieg berlicksichtigt eine Begriindung fiir
die betriebliche Machbarkeit der Anderung des Portfolios sowie die persénliche Eignung der Stelle-
ninhaberin oder des Stelleninhabers.

3 Bei Anderung des Portfolios aufgrund der Aufnahme von Aufgaben und Tatigkeiten in einem weite-
ren Leistungsbereich ist dem Antrag eine mindestens dreijahrige Grobplanung des Portfolios beizu-
legen. Die Grobplanung erfolgt in Absprache mit der zustandigen Flihrungsperson des anderen
Leistungsbereichs.

4 Bei Anderung des Portfolios aufgrund Auftragsgewinnung oder Leitung grosser Projekte miissen
die massgebenden Aufgaben und Tatigkeiten mindestens sechs Monate vor Antragsstellung ausge-
Ubt worden sein.

5 Der Antrag erfordert die Unterstiitzung der zusténdigen Abteilungsleitung und wird vom zustandi-
gen Mitglied der Hochschulleitung bewilligt.

6 Im Level Il erfolgt die Einreihung in eine héhere Lohnklasse nur bei einem internen Funktions-
wechsel in die Funktion als Abteilungsleiterin oder Abteilungsleiter.

8. Abschnitt: Schlussbestimmungen

§24

§ 25

§ 26

Inkrafttreten

Diese Weisung tritt auf den 1. August 2024 in Kraft und wird im Internet publiziert. Sie ersetzt die
Weisung zu den Anstellungsbedingungen fir Dozierende, Lehrbeauftragte und Mitarbeitende des
Mittelbaus an der Padagogischen Hochschule Zirich vom 18. Mai 2009.

Uberfithrung von bisherigen Anstellungsverhiltnissen des Lehr- und Forschungspersonals

' Die Uberfiihrung von bisherigen Anstellungsverhaltnissen des Lehr- und Forschungspersonals an
der PHZH erfolgt ab Inkrafttreten dieser Weisung.

2 Die Anpassung der Lohnstufen erfolgt innerhalb von sechs Jahren ab Inkrafttreten dieser Weisung.
3 Die Regelungen zur Anpassung der Lohnstufen erfolgen in einer separaten Weisung.
Ubergangsbestimmungen

Anstellungsverhaltnisse, die vor Inkrafttreten dieser Weisung aufgeldst werden, beurteilen sich nach
dem bisherigen Recht.

" Fassung gemass Beschluss des Regierungsrats vom 22. Juni 2022, in Kraft ab 1. August 2024

2Fassung gemass Beschluss des Regierungsrats vom 22. Juni 2022, in Kraft ab 1. August 2024

3 Fassung gemass Beschluss der Hochschulleitung vom 26. Februar 2014, in Kraft seit 1. Marz 2014

4 Fassung gemass Beschluss der Hochschulleitung vom 17. Januar 2024, in Kraft ab 1. August 2024
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Anhang 1: Lohnstufenregelung ab 2029

PH
ZH

Anfangslohnstufe Lohnbandbreite mit minimaler/maximaler Einreihung
Lot |tomswieas) | [eshmetter ) | Lomsute 05)
25 3 Lohnstufe 1 3 bis 5 Lohnstufe 1 bis Lohnstufe 3
26 4 Lohnstufe 2 3 bis 6 Lohnstufe 1 bis Lohnstufe 4
27 4 Lohnstufe 2 3 bis 7 Lohnstufe 1 bis Lohnstufe 5
28 5 Lohnstufe 3 3 bis 8 Lohnstufe 1 bis Lohnstufe 6
29 6 Lohnstufe 4 3 bis 9 Lohnstufe 1 bis Lohnstufe 7
30 7 Lohnstufe 5 3 bis 10 Lohnstufe 1 bis Lohnstufe 8
31 7 Lohnstufe 5 3 bis 11 Lohnstufe 1 bis Lohnstufe 9
32 8 Lohnstufe 6 4 bis 12 Lohnstufe 2 bis Lohnstufe 10
33 9 Lohnstufe 7 4 bis 13 Lohnstufe 2 bis Lohnstufe 11
34 9 Lohnstufe 7 4 bis 13 Lohnstufe 2 bis Lohnstufe 11
35 10 Lohnstufe 8 5 bis 14 Lohnstufe 3 bis Lohnstufe 12
36 11 Lohnstufe 9 5 bis 15 Lohnstufe 3 bis Lohnstufe 13
37 11 Lohnstufe 9 6 bis 15 Lohnstufe 4 bis Lohnstufe 13
38 12 Lohnstufe 10 7 bis 16 Lohnstufe 5 bis Lohnstufe 14
39 13 Lohnstufe 11 7 bis 18 Lohnstufe 5 bis Lohnstufe 16
40 14 Lohnstufe 12 8 bis 19 Lohnstufe 6 bis Lohnstufe 17
41 14 Lohnstufe 12 8 bis 19 Lohnstufe 6 bis Lohnstufe 17
42 15 Lohnstufe 13 9 bis 20 Lohnstufe 7 bis Lohnstufe 18
43 16 Lohnstufe 14 10 bis 21 Lohnstufe 8 bis Lohnstufe 19
44 16 Lohnstufe 14 11 bis 21 Lohnstufe 9 bis Lohnstufe 19
45 17 Lohnstufe 15 12 bis 22 Lohnstufe 10 bis Lohnstufe 20
46 18 Lohnstufe 16 12 bis 23 Lohnstufe 10 bis Lohnstufe 21
47 18 Lohnstufe 16 13 bis 23 Lohnstufe 11 bis Lohnstufe 21
48 19 Lohnstufe 17 14 bis 24 Lohnstufe 12 bis Lohnstufe 22
49 20 Lohnstufe 18 15 bis 25 Lohnstufe 13 bis Lohnstufe 22
50 21 Lohnstufe 19 16 bis 26 Lohnstufe 14 bis Lohnstufe 24
51 21 Lohnstufe 19 16 bis 26 Lohnstufe 14 bis Lohnstufe 24
52 22 Lohnstufe 20 16 bis 28 Lohnstufe 14 bis Lohnstufe 26
53 23 Lohnstufe 21 17 bis 29 Lohnstufe 15 bis Lohnstufe 27
54 23 Lohnstufe 21 18 bis 30 Lohnstufe 16 bis Lohnstufe 28
55 24 Lohnstufe 22 18 bis 31 Lohnstufe 16 bis Lohnstufe 29
56 24 bis 25 Lohnstufe 22 bis 23 19 bis 31 Lohnstufe 17 bis Lohnstufe 29
57 24 bis 25 Lohnstufe 22 bis 23 20 bis 31 Lohnstufe 18 bis Lohnstufe 29
58 24 bis 26 Lohnstufe 22 bis 24 20 bis 31 Lohnstufe 18 bis Lohnstufe 29
59 24 bis 26 Lohnstufe 22 bis 24 20 bis 31 Lohnstufe 18 bis Lohnstufe 29
60 24 bis 26 Lohnstufe 22 bis 24 20 bis 31 Lohnstufe 19 bis Lohnstufe 29
61 24 bis 26 Lohnstufe 22 bis 24 21 bis 31 Lohnstufe 19 bis Lohnstufe 29
62 25 bis 27 Lohnstufe 23 bis 25 21 bis 31 Lohnstufe 19 bis Lohnstufe 29
63 25 bis 27 Lohnstufe 23 bis 25 22 bis 31 Lohnstufe 20 bis Lohnstufe 29
64 25 bis 27 Lohnstufe 23 bis 25 22 bis 31 Lohnstufe 20 bis Lohnstufe 29
65 25 bis 28 Lohnstufe 23 bis 26 22 bis 31 Lohnstufe 20 bis Lohnstufe 29

N

Fassung gemass Beschluss der Hochschulleitung vom 23. August 2023, in Kraft ab 1. August 2024
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Anhang 2'

PH
ZH

Aufgaben und Tatigkeiten mit besonderen Verantwortlichkeiten in konzeptioneller,

koordinativer oder fachlicher Hinsicht

Typus Bezeichnung Beschreibung Auflagen / Besonderheiten
A Fachkoordination UZH Laterale Fihrung der Gilt nur fir A-S1
Fachwissenschaften/

Fachdidaktiken UZH

A Lehre und Mentorat Mentorat in Bachelor- und Kombination einer Lehrtatigkeit
kombiniert Masterstudiengangen der Ausbildung und einem Mentorat von jeweils
mindestens 20% eines vollen
Pensums
A Lehre und Fachmentorat Fachmentorat in Masterstudiengadngen = Kombination einer Lehrtatigkeit
kombiniert und einem Fachmentorat von
jeweils mindestens 15% eines
vollen Pensums. Gilt nur fir A-
S1
A Verantwortung Fachstelle Insbesondere Psychologischer Bei Verantwortung eines
oder Netzwerk Beratungsdienst, Fachstelle Eignung, Netzwerks wird die

Fachstelle Gesundheit und
Suchtpravention, Schulnetz 21,
Netzwerk Assistant Teachership/Stage
(Partnerhochschulen im Ausland),

Mandatierung durch die
Hochschulleitung oder ein
Prorektorat vorausgesetzt

Methodenbiro
A Verantwortung Assessment Konzeption, Leitung und Auswertung
abteilungsubergreifender Prifungs-
formate
A Leitung Leitung von Weiterbildungsprogrammen, Fir das massgebende Pensum

Weiterbildungsprogramme  die fester Bestandteil des
Angebotsportfolios sind und einen
Umfang vergleichbar zu einem CAS
haben, insbesondere Berufseinfliihrung,
Intensivweiterbildung und
Fachbegleitung am Arbeitsort

kann ausschliesslich die
Leitungsfunktion geltend
gemacht werden. Eine
Kombination mit
Unterrichtstatigkeit wird nicht
anerkannt

B Studiengangsleitung Hauptverantwortliche laterale Leitung
Ausbildung eines Master- oder
Bachelorstudiengangs in der Ausbildung
oder Curricula-Entwicklung 4K

Fir das massgebende Pensum
kann ausschliesslich die
Leitungsfunktion geltend
gemacht werden. Eine
Kombination mit

1 Fassung gemass Beschluss der Hochschulleitung vom 23. August 2023, in Kraft ab 1. August 2024
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Unterrichtstatigkeit wird nicht
anerkannt
Curricula-Entwicklung 4K gilt
nur fur A-S2

B Lehrgangs- und Hauptverantwortliche laterale Leitung
Studiengangsleitung von CAS-Lehrgangen, DAS- oder MAS-
Weiterbildung Studiengangen in der Weiterbildung

Fur das massgebende Pensum
kann ausschliesslich die
Leitungsfunktion geltend
gemacht werden. Eine
Kombination mit
Unterrichtstatigkeit wird nicht
anerkannt

Erlauterung erforderlicher Stellenumfang

Typus A: mindestens 20% des Arbeitspensums
Typus B: mindestens 15% des Arbeitspensums
Typus A kombiniert mit Typus B: mindestens 20% des Arbeitspensums



	2.12.1 N_PVF-Anhang_2_20230823.pdf
	Aufgaben und Tätigkeiten mit besonderen Verantwortlichkeiten in konzeptioneller, koordinativer oder fachlicher Hinsicht


